
Beitragsordnung

des

Verein zur Förderung der Steuerrechtswissenschaft an
der Leibniz Universität Hannover e.V.

Stand: 28. April 2016



Präambel

Die Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der Steuerrechtswissenschaft an der Leibniz
Universität Hannover e. V. vom 12.03.2015 hat zur Festlegung der Mitgliedsbeiträge gemäß § 4 der
Vereinssatzung vom 12.03.2015 —geändert durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom
28.04.2016 —die nachstehende Beitragsordnung beschlossen:

§ 1 Beitragshöhe

(1) Von den ordentlichen Mitgliedern werden folgende Jahresbeiträge erhoben:

a) Schüler, Studenten, wiss. Mitarbeiter, Doktoranden und Referendare 5,00 €.

b) sonstige natürliche Personen (z.B. Berufsträger, Hochschullehrer) 50,00 €.

c) juristische Personen und Personengesellschaften (z.B. Unternehmen, Sozietäten) 500,00 €.

(2) Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.

§ 2 Ermäßigung und Erlass von Beiträgen

Der Vorstand kann in begründeten Ausnahmefällen auf schriftlichen Antrag den Beitrag ganz oder
teilweise erlassen. Der Vorstand kann nach seinem pflichtgemäßen Ermessen Beiträge stunden.

§ 3 Zahlung und Fälligkeit der Beiträge

(1) Die Begleichung der fälligen Mitgliedsbeiträge gemäß § 1 Abs. 1 erfolgt durch Banküberweisung
oder Lastschriftermächtigung. Anfallende Transaktionskosten sind von den Mitgliedern zu tra-
gen.

(2) Der Mitgliedsbeitrag gemäß § 1 Abs. 1 wird als Jahresbeitrag in einer Summe jeweils zum
1. März eines jeden Kalenderjahres fällig.

(3) Bei neu aufgenommenen Mitgliedern ist der gemäß § l Abs. 1 zu zahlende Beitrag zum 15. des
auf den Beitritt folgenden Monats fällig. Gemäß § 4 Abs. 3 der Vereinssatzung ist für das Jahr
des Vereinsbeitritts der ungekürzte Jahresbeitrag zu zahlen.

§ 4 Inkrafttreten

Diese Beitragsordnung tritt am Tage ihrer Verabschiedung durch die Mitgliederversammlung in Kraft.

Hannover ,den 28. April 2016 Hannover ,den 28. April 2016
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